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Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung hat 
die Stadtverordnetenversammlung am 08. Februar 2007 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf: 151.751.847,-- €, 
 in der Ausgabe   auf: 157.651.769,-- €, 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf: 73.730.795,-- €, 
 in der Ausgabe   auf: 73.730.795,-- €, 
 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2007 
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 
   37.540.150,-- € 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2007 
zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen wird auf 
   17.486.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
   40.000.000,-- € 
festgesetzt.
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§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 420 v. H. 
 
 
 

§ 6 
 
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltplans beschlossene 
Stellenplan. 
Über organisatorische Änderungen ist der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Rechtsaus-
schuss zu informieren. 
 
 
 

§ 7 
 
Die Bemerkungen und Anweisungen zum Haushaltsplan werden für die Haushaltsausfüh-
rung für verbindlich erklärt. 
 
 
Gießen, 09. Februar 2007 
 
 
 
 
 Dr. K ö l b  
      Stadtkämmerer  




